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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Ortsteilrat Molsdorf  öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

Dem Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Erfurt – Molsdorf e. V. werden gem. §§ 17 a) und 18 

d) der Ortsteilverfassung  221,34 EUR zum Kauf von Duschtücher zur Einhaltung der 

Einsatzhygiene zur Verfügung gestellt. 

 

 

 

 

19.09.2013, gez. Friebel   

Datum, Unterschrift 

 

  

 

Der Ortsteilbürgermeister 

Ortsteil Molsdorf 

    

Titel der Drucksache: 

Vergabe finanzieller Mittel, § 16 

Ortsteilverfassung: Förderverein der 

Freiwilligen Feuerwehr Erfurt - Molsdorf e. V.; 

Duschhandtücher Einsatzabteilung 

 

Drucksache 1739/13 
 

Ortsteilrat 

Molsdorf 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling x Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling x Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein x Ja → Nutzen/Einsparung x Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein x Ja Gesamtkosten 221,34 EUR 

   ↓ 
 

 2013 2014 2015 2016 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben 221,34 EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

 Ja x Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr beantragt einen finanziellen Zuschuss für den Kauf 

von Duschtüchern für die Einsatzabteilung. 

Diese Maßnahme dient der Einhaltung der Einsatzhygiene und damit der Gesunderhaltung der 

Kameradinnen und Kameraden. 

Im Rahmen von Einsätzen kommt es - neben Schweißausbrüchen - unweigerlich zum Kontakt mit 

Brandrückständen, auslaufenden Chemikalien, Ölen, Kraftstoffen u. ä. (Kontamination)  

Spätestens beim Ablegen der persönlichen Schutzausrüstung ist Hautkontakt kaum zu vermeiden. 

Um eine Verschleppung teils giftiger Verunreinigungen in den privaten Bereich zu verhindern, 

sind in den Gerätehäusern in der Regel Duschen  vorgehalten.  

Zugunsten des Gesundheitsschutzes der Kameradinnen und Kameraden nach Einsätzen                                    

(Erfüllung einer kommunalen Pflichtaufgabe und Sicherstellung der nicht-polizeilichen 

Gefahrenabwehr) sind diese Duschtücher vorgesehen, die im Gerätehaus vorgehalten werden. 
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